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B e r i c h t 
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der Liquidationsschlussbilanz 
zum 30. Juni 2025 

 
 

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungs- 
gesellschaft mbH Aschersleben i. L., 

Aschersleben 
 
 
 
 
 

Die vorliegende PDF-Datei haben wir auf Wunsch der Gesellschaft erstellt. Wir weisen 

darauf hin, dass für unsere Berichterstattung ausschließlich unser gebundener Prüfungs-

bericht in der unterzeichneten Originalfassung maßgebend ist. Daher können wir für die 

inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit der der Gesellschaft als PDF-Datei überlassenen 

Berichtsversion keine Haftung übernehmen. 

 

Hinsichtlich der Weitergabe an Dritte weisen wir darauf hin, dass sich unsere 

Verantwortlichkeit – auch gegenüber Dritten – allein nach den im Bericht enthaltenen 

Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. Januar 2024 richtet. 

 
 
 
 
 
65560 PDF-Exemplar 
65560_1Bericht_2025  
OS/ME 
Stand: 09/2025 
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Allgemeine Auftragsbedingungen 

 

 

 

 
Aus rechentechnischen Gründen können im folgenden Bericht Rundungsdifferenzen in 
Höhe von ± einer Einheit auftreten. Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit 
wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern das generische 
Maskulinum verwendet. Die gewählte Schreibweise bezieht sich jedoch immer zugleich 
auf weibliche, männliche und diverse Personen. 
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A. PRÜFUNGSAUFTRAG 

Der Liquidator der Ökologischen Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH 

Aschersleben i. L., Aschersleben, (im Folgenden kurz: "Gesellschaft") hat uns mit der 

Prüfung der Liquidationsschlussbilanz zum 30. Juni 2025 unter Einbeziehung der 

zugrunde liegenden Buchführung beauftragt. 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die an-

wendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Für diesen Auftrag gelten, auch im Verhältnis zu Dritten, unsere vereinbarten und diesem 

Bericht als Anlage beigefügten „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfe-

rinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ vom 01. Januar 2024. 

Über Gegenstand sowie Art und Umfang der von uns gemäß §§ 316 ff. HGB durchgeführ-

ten Abschlussprüfung berichten wir im Abschnitt C. 

Unsere Berichterstattung erfolgt nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstat-

tung bei Abschlussprüfungen des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V., 

Düsseldorf (IDW PS 450). 

Der Prüfungsbericht richtet sich an die Ökologische Sanierungs- und 

Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben i. L., Aschersleben. 
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B. STELLUNGNAHME ZUR LAGEBEURTEILUNG DURCH DIE GESETZLICHEN VERTRE-
TER 

Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft. Die 

Liquidationsschlussbilanz wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung nach den Vorschriften der §§ 242 bis 256 und der §§ 264 bis 288 HGB 

sowie der Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Sie entspricht den 

gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschafts-

vertrages. Ergänzende Bilanzierungsvorschriften ergeben sich insoweit, dass gemäß 

Gesellschaftsvertrag der Jahresabschluss nach den handelsrechtlichen Vorschriften für 

große Kapitalgesellschaften aufzustellen ist. 

Ab 01. Juli 2023 befindet sich die Gesellschaft – nach entsprechendem Gesellschafter-

beschluss vom 28. Februar 2023 – in der Abwicklung, der Handelsregistereintrag datiert 

vom 07. Juli 2023. Zum Liquidator im Geschäftsjahr war Herr André Könnecke, Techniker-

Heizung/Sanitär/Lüftung, Aschersleben, bestellt.  
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C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG 

Gegenstand der Prüfung 

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß § 317 HGB die Buchführung und 

die Liquidationsschlussbilanz auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen Vorschrif-

ten und der sie ergänzenden Regelungen des Gesellschaftsvertrags geprüft. 

Die Prüfung der Einhaltung anderer gesetzlicher Vorschriften gehörte nur insoweit zu den 

Aufgaben unserer Abschlussprüfung, als sich aus diesen anderen Vorschriften üblicher-

weise Rückwirkungen auf die Liquidationsschlussbilanz ergeben. Darüber hinaus 

erstreckte sich unsere Prüfung aber nicht darauf festzustellen, ob alle Vorschriften 

beispielsweise des Steuerrechts, des Sozialversicherungs- und Arbeitsrechts, des Gesetzes 

gegen Wettbewerbsbeschränkungen sowie Preisvorschriften, Vorschriften des 

Außenwirtschaftsrechts, Verbraucherschutzbestimmungen oder sämtliche 

Umweltschutzbestimmungen und dergleichen eingehalten worden sind (IDW PS 201). 

Die Beurteilung der Angemessenheit der Art und des Umfangs des Versicherungsschutzes 

sowie die Beurteilung des Risikofrüherkennungssystems waren nicht Gegenstand unseres 

Auftrags. Auf die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände und außerhalb 

der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten ist die Abschlussprüfung ihrem 

Wesen nach nicht ausgerichtet.  

Unsere Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften Un-

ternehmens oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesi-

chert werden kann. 

Die Geschäftsführung trägt die Verantwortung für die Buchführung, das rechnungsle-

gungsbezogene interne Kontrollsystem, die Liquidationsschlussbilanz sowie die uns 

erteilten Auskünfte und vorgelegten Unterlagen. Unsere Aufgabe ist es, diese Unterlagen 

und Angaben im Rahmen unserer Prüfung zu beurteilen. 
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Art und Umfang der Prüfung 

Wir führten die Prüfung im Monat September 2025 durch. Einzelheiten über die 

Prüfungsdurchführung haben wir nach Art, Umfang und Ergebnis in unseren 

Arbeitspapieren dokumentiert. Nach unserer Auffassung bildet die von uns durchgeführte 

Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil. 

Unsere Prüfung haben wir gemäß den Vorschriften der §§ 317 ff. HGB unter Beachtung 

der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten, in die Berufssatzung 

umgesetzten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. 

Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass mit hinreichender Sicher-

heit beurteilt werden kann, ob die Buchführung und die Liquidationsschlussbilanz frei von 

wesentlichen Unrichtigkeiten und Verstößen sind. 

Auf dieser Basis haben wir die Prüfung der Liquidationsschlussbilanz mit der Zielsetzung 

angelegt, solche Unrichtigkeiten und Verstöße gegen die gesetzlichen Vorschriften zur 

Rechnungslegung und die sie ergänzenden Regelungen des Gesellschaftsvertrags zu 

erkennen, die sich auf die Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-

den Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage i. S. d. § 264 Abs. 2 HGB wesentlich 

auswirken. 

Grundlage unseres risikoorientierten Prüfungsvorgehens ist die Erarbeitung einer Prü-

fungsstrategie. Diese basiert auf der Beurteilung des wirtschaftlichen und rechtlichen Um-

felds des Unternehmens, seiner Ziele, Strategien und Geschäftsrisiken. Sie wird darüber 

hinaus von der Größe und Komplexität des Unternehmens und der Wirksamkeit seines 

rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems beeinflusst. Die hieraus gewonne-

nen Erkenntnisse haben wir bei der Auswahl und dem Umfang unserer analytischen Prü-

fungshandlungen (Plausibilitätsbeurteilungen) und den Einzelfallprüfungen hinsichtlich 

der Bestandsnachweise, des Ansatzes, des Ausweises und der Bewertung in der 

Liquidationsschlussbilanz; aber auch in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie dem 

Anhang für die Zeit vom 01. Januar 2025 bis zum 30. Juni 2025, berücksichtigt. Im 

unternehmensindividuellen Prüfungsprogramm haben wir die Schwerpunkte unserer 

Prüfung, Art und Umfang der Prüfungshandlungen sowie den zeitlichen Prüfungsablauf 

und den Einsatz von Mitarbeitern festgelegt. Hierbei haben wir die Grundsätze der 

Wesentlichkeit und der Risikoorientierung beachtet.  
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Unsere Prüfungsstrategie für das Berichtsjahr hat zu folgenden Schwerpunkten des Prü-

fungsprogramms geführt: 

 Ausweis und Bewertung der sonstigen Vermögensgegenstände, 

 Ausweis und Bewertung der Rückstellungen. 

Unsere Prüfung hat sich nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des geprüften 

Unternehmens zugesichert werden kann (§ 317 Abs. 4a HGB). Jedoch war bereits die 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit durch die Geschäftsführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 

HGB) nicht mehr zu überprüfen, da nach dem Beschluss zur Liquidation von der 

Fortführung nicht mehr auszugehen war. 

Alle von uns erbetenen Aufklärungen und Nachweise sind bereitwillig erteilt worden. Die 

Geschäftsführung hat uns die Vollständigkeit dieser Aufklärungen und Nachweise sowie 

der Buchführung und der Liquidationsschlussbilanz schriftlich bestätigt. 
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D. FESTSTELLUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG 

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung 

1. Vorjahresabschluss 

Die Feststellung des Vorjahresabschlusses durch die Gesellschafterversammlung steht 

noch aus. Der Jahresüberschuss 2024 wurde vorbehaltlich dessen in der Buchführung auf 

neue Rechnung vorgetragen. 

 

2. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen 

Die Organisation der Buchführung, das rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsys-

tem, der Datenfluss und das Belegwesen ermöglichen die vollständige, richtige, zeitge-

rechte und geordnete Erfassung und Buchung der Geschäftsvorfälle. 

Die aus weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen haben zu einer ord-

nungsgemäßen Abbildung in Buchführung und Liquidationsschlussbilanz geführt. 

Die Buchführung der Gesellschaft erfolgt auf einer eigenen EDV-Anlage unter Verwendung 

der Programme „Sage 100“ der Firma Sage Software GmbH, Frankfurt/Main. Das Software-

Testat der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO Deutsche Warentreuhand 

Aktiengesellschaft vom Juli 2020 wurde uns vorgelegt. Wir haben dies bei der Festlegung 

unserer Prüfungshandlungen berücksichtigt. 

 

3. Liquidationsschlussbilanz 

Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft. Die Liquidati-

onsschlussbilanz wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

nach den Vorschriften der §§ 242 bis 256 und der §§ 264 bis 288 HGB sowie der 

Sondervorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Sie entspricht den gesetzlichen 

Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. 

Ergänzende Bilanzierungsvorschriften ergeben sich insoweit, dass gemäß 

Gesellschaftsvertrag der Jahresabschluss nach den handelsrechtlichen Vorschriften für 

große Kapitalgesellschaften aufzustellen ist. 
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Die vorliegende Liquidationsschlussbilanz ist aus den Zahlen der Buchführung und aus 

den weiteren geprüften Unterlagen richtig entwickelt worden. Für die Aktiv- und 

Passivposten liegen ausreichende Nachweise vor. 

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vor-

schriften. Einzelheiten zur Bewertung sind im Anhang sowie in Abschnitt D.II. „Gesamtaus-

sage zur Liquidationsabschlussbilanz" dargestellt. 

Die Angaben im Anhang sind vollständig und zutreffend. Die Schutzklausel des 

§ 286 Abs. 4 HGB wurde bezüglich der Angaben im Anhang in Anspruch genommen. 

 
 

II. Gesamtaussage zur Liquidationsschlussbilanz 

1. Wesentliche Bewertungsgrundlagen 

Der Liquidationsschlussbilanz der Gesellschaft wurden folgende wesentliche 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden zugrunde gelegt: 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. 

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt. 

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbind-

lichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmänni-

scher Beurteilung notwendig ist.  

Im Übrigen verweisen wir hierzu auf die Ausführungen im Anhang (Anlage 3). 

 

2. Zusammenfassende Beurteilung 

Nach unserer pflichtgemäß durchgeführten Prüfung sind wir der Überzeugung, dass die 

Liquidationsschlussbilanz insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Auf unsere vorstehenden 

Ausführungen im Abschnitt D.II.1. „Wesentliche Bewertungsgrundlagen" weisen wir hin. 
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E. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS 

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir der Liquidationsschlussbi-

lanz folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben 

wird: 

„BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 

An die Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben i. L., 

Aschersleben: 

Prüfungsurteile 

Wir haben die Liquidationsschlussbilanz der Ökologische Sanierungs- und 

Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben i. L., Aschersleben, – bestehend aus der 

Bilanz zum 30. Juni 2025 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 

vom 01. Januar 2025 bis zum 30. Juni 2025 sowie dem Anhang, einschließlich der Dar-

stellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – für das Geschäftsjahr vom 

01. Januar 2025 bis zum 30. Juni 2025 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

entspricht die beigefügte Liquidationsschlussbilanz in allen wesentlichen Belangen den 

deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und ver-

mittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 

tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der 

Gesellschaft zum 30. Juni 2025 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 

01. Januar 2025 bis zum 30. Juni 2025. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-

dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit der Liquidationsschlussbilanz geführt hat. 
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Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung der Liquidationsschlussbilanz in Übereinstimmung mit § 317 

HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 

deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 

Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver-

antwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Liquidationsschlussbilanz“ unseres 

Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen 

unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und be-

rufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 

Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von 

uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 

unsere Prüfungsurteile zur Liquidationsschlussbilanz zu dienen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Liquidationsschlussbilanz  

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung der Liquidationsschluss-

bilanz, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 

Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass die Liquidations-

schlussbilanz unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung 

ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und 

Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 

verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen 

Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die 

Aufstellung einer Liquidationsschlussbilanz zu ermöglichen, die frei von wesentlichen 

falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der 

Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Liquidationsschlussbilanz  

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Liquidations-

schlussbilanz als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von 

dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der 

unsere Prüfungsurteile zur Liquidationsschlussbilanz beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 

eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschafts-
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prüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Dar-

stellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als 

wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln 

oder insgesamt die auf der Grundlage dieser Liquidationsschlussbilanz getroffenen 

wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen in der 

Liquidationsschlussbilanz aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen 

und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 

Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 

Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus dolosen Handlungen resultierende 

wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass 

eine aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, 

da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte 

Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner 

Kontrollen beinhalten können. 

 erlangen wir ein Verständnis von den für die Prüfung der Liquidationsschlussbilanz 

relevanten internen Kontrollen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 

Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 

Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw. dieser Vorkehrungen und 

Maßnahmen abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Ver-

tretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

 beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt der Liquidationsschlussbilanz insgesamt 

einschließlich der Angaben sowie ob die Liquidationsschlussbilanz die zugrunde 

liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass die Liquidations-

schlussbilanz unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 

Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 

einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die wir während 

unserer Prüfung feststellen.“ 

 

Hettstedt, den 25. September 2025 

 
TAXON GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft 
Zweigniederlassung HETTSTEDT 
 
 
 
Oliver Schlenker 
Wirtschaftsprüfer 

 
 



Anlage 1

AKTIVA 31.12.2024 PASSIVA 31.12.2024
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

UMLAUFVERMÖGEN A. EIGENKAPITAL

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände I. Gezeichnetes Kapital

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.759,28 275.000,00 1. gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
2. sonstige Vermögensgegenstände 9.798,15 5.588,41 2. erworbene eigene Anteile -12.500,00 -12.500,00

12.557,43 280.588,41 37.500,00 37.500,00

II. Gewinnrücklagen 25.564,59 25.564,59
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 141.028,99 16.584,35 III. Gewinnvortrag 156.630,74 34.871,80

IV. Jahresfehlbetrag (i.V.: -überschuss) -92.708,91 121.758,94

126.986,42 219.695,33

B. RÜCKSTELLUNGEN

sonstige Rückstellungen 26.600,00 25.750,00

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 0,00 1.201,43
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 0,00 50.000,00
3. sonstige Verbindlichkeiten 0,00 526,00

davon aus Steuern: 0 TEUR (i.V.: 1 TEUR)

0,00 51.727,43

153.586,42 297.172,76 153.586,42 297.172,76

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben i. L., Aschersleben 

Bilanz zum 30. Juni 2025



Anlage 2

01.01.-31.12.2024
EUR EUR EUR

1. Umsatzerlöse 3.645,95 298.314,90

2. sonstige betriebliche Erträge 0,00 35.667,74

3.645,95 333.982,64

3. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 30.200,00 48.999,17
b) soziale Abgaben und Aufwendungen 

für Altersversorgung und für Unterstützung 7.312,22 22.255,19

4. sonstige betriebliche Aufwendungen 56.032,78 139.375,15
  
 93.545,00 210.629,51

5.  Zinsen und ähnliche Aufwendungen 1.650,20 0,00

6. sonstige Steuern 1.159,66 1.594,19

7. Jahresfehlbetrag (i.V.: -überschuss) -92.708,91 121.758,94

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben i. L., 

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 30. Juni 2025

Aschersleben

01.01.-30.06.2025
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Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH 
                         Aschersleben i. L., Aschersleben                          

 
 
 

Anhang für den Zeitraum vom 01. Januar 2025 bis 30. Juni 2025 

 

1. Allgemeine Angaben  

Die Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben i. L. hat ihren 
Sitz in Aschersleben und ist eingetragen in das Handelsregister des Amtsgerichts Stendal unter 
der Handelsregisternummer HRB 107376. 
 
In der Gesellschafterversammlung vom 28. Februar 2023 wurde die Liquidation der Gesell-
schaft ab dem 01. Juli 2023 beschlossen. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 07. Juli 
2023. 
 
Die Erstellung der Liquidationsschlussbilanz zum 30. Juni 2025 erfolgt nach den Vorschriften 
des Handelsgesetzbuches sowie nach den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes und 
des Gesellschaftsvertrages. 
 
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Absatz 2 
HGB) aufgestellt. 
 
Nach den in § 267 und 267 a HGB vorgegebenen Größenklassen erfüllt die Gesellschaft die 
Kriterien für eine Kleinstkapitalgesellschaft (§ 267 a Absatz 1). Entsprechend § 133 Absatz 1 
Nummer 3 KVG LSA in Verbindung mit § 16 des Gesellschaftsvertrages wurde die Liquidati-
onsschlussbilanz nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. 
 
 
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

Für die Erstellung der Liquidationsschlussbilanz waren die nachfolgenden, gegenüber dem Vor-
jahr unveränderten, Bilanzierungs- und Bewertungsmaßnahmen maßgebend: 
 
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert angesetzt. 
 
Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt (§ 253 Absatz 1 HGB). 
 
Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlich-
keiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beur-
teilung notwendig ist (§ 253 Absatz 2 HGB). 
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3. Angaben zur Bilanz 
 
 
3.1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 
 
Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, sowohl im Geschäftsjahr als auch 
im Vorjahr, besitzen eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Forderungen gegen Gesellschafter be-
stehen zum Bilanzstichtag nicht.  
 
 
3.2. Eigenkapital 
 
Das Eigenkapital setzt sich zum 30. Juni 2025 wie folgt zusammen: 
 
Gezeichnetes Kapital  
     1. gezeichnetes Kapital   50.000,00 EUR 
     2. erworbene eigene Anteile   -12.500,00 EUR  
 37.500,00 EUR  
Gewinnrücklagen   25.564,59 EUR 
Gewinnvortrag 156.630,74 EUR 
Jahresfehlbetrag  - 92.708,91 EUR 
      126.986,42 EUR 
 
Das gezeichnete Kapital ist vollständig eingezahlt. 
 
3.3. Sonstige Rückstellungen 
 
Die Bewertung der Rückstellungen erfolgt nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in er-
forderlicher Höhe. 
 
 
Zusammensetzung und  
Entwicklung: 

 Stand 
  01.01.2025 

EUR 

Verbrauch 
 

EUR 

 Zuführung 
 

EUR 

  Stand 
  30.06.2025 

EUR 
      
Lohnkosten            0,00 0,00  14.880,00 14.880,00 
Sonstige (Offenlegung Jahresab-

schluss, Beratungskosten, Prü-
fung Rentenversicherung) 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

  
 

4.456,00 

 
 

4.456,00 
Abschluss- und Prüfungskosten  
   einschließlich Steuererklärung                                     

 
0,00 

 
0,00 

 
 

 
3.250,00 

 
3.250,00 

Notarkosten 0,00 0,00  2.500,00 2.500,00 
Miete 0,00 0,00  704,00 704,00 
Softwarenutzung 0,00 0,00  560,00 560,00 
Kontoführung 0,00 0,00  250,00 250,00 
Aufwendungen für Archivierung  25.750,00 25.750,00  0,00 0,00 
      
 25.750,00 25.750,00  26.600,00 26.600,00 
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4. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung 

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Absatz 2 
HGB) aufgestellt. Gegenüber dem Vorjahr wurden keine Ausweisänderungen vorgenommen.  
 
Umsatzerlöse 
 
Die Umsatzerlöse in Höhe von 3.646 EUR enthalten 2.319 EUR aus dem Verkauf eines Kopie-
rers, 1.227 EUR aus der Weiterberechnung von Betriebskosten und 100 EUR aus einem Zu-
schuss für den Feuerlöschteich. 
 
5. Sonstige Angaben 
 
Vom 01. Januar bis zum 30. Juni 2025 wurden durchschnittlich 2 (im Vorjahr 2) Arbeitnehmer 
gemäß § 267 Abs. 5 HGB beschäftigt.  
 
Die Organe der Gesellschaft per 30. Juni 2025 waren: 
 
- die Gesellschafterversammlung, bestehend aus: 
 
Herrn Steffen Amme    Oberbürgermeister 
(Vorsitzender)     der Stadt Aschersleben 
 
Herrn Robert Käsebier    Bürgermeister der  
      Stadt Seeland 
 
Herrn Rico Röse    Bürgermeister der 
      Stadt Falkenstein/Harz 
 
- die Geschäftsführung: 
 
Zum Liquidator im Berichtszeitraum war Herr André Könnecke, Techniker-
Heizung/Sanitär/Lüftung, wohnhaft in Aschersleben, bestellt. Die Angabe der Bezüge der Ge-
schäftsführung gemäß § 285 Nr. 9 a und b HGB werden unter Bezug auf § 286 Absatz 4 HGB 
unterlassen. 
 
Nach dem Bilanzstichtag sind keine weiteren berichtspflichtigen Vorgänge von besonderer Be-
deutung eingetreten, die wesentliche finanzielle Auswirkungen haben. 
 
 
 
Aschersleben, den 15. September 2025 
 
                            
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ökologische Sanierungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH Aschersleben i. L. 
André Könnecke 

Liquidator 
 
 
 



1.	 Geltungsbereich
(1)	 Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.
(2)	 Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu.

2.	 Umfang und Ausführung des Auftrags
(1)	 Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein  
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.
(2)	 Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei  
betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.
(3)	 Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
ßenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflich-
tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

3.	 Mitwirkungspflichten des Auftraggebers
(1)	 Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.
(2)	 Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4.	 Sicherung der Unabhängigkeit
(1)	 Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen.
(2)	 Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 
die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden 
wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5.	 Berichterstattung und mündliche Auskünfte
Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

6.	 Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers
(1)	 Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers  
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-
zes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.
(2)	 Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und 
die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7.	 Mängelbeseitigung
(1)	 Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.
(2)	 Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.
(3)	 Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten 
und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-
ten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers 
enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8.	 Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz
(1)	 Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstän-
de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 
dieser Schweigepflicht entbindet.
(2)	 Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9.	 Haftung
(1)	 Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB.
(2)	 Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 
findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist der 
Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 
Leben, Körper und Gesundheit sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht 
des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1  
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen
für

Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3)	 Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
stehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.
(4)	 Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 
Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der ein-
zelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne 
Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 
Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in 
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch ge-
nommen werden.
(5)	 Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-
per oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers  
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.
(6)	 § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

10.	 Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge
(1)	 Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.
Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  
Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit 
in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.
(2)	 Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.
(3)	 Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11.	 Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen
(1)	 Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.
(2)	 Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.
(3)	 Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:
a)	 Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-

gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b)	 Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
c)	 Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 

unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
d)	 Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 

Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
e)	 Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 

unter a) genannten Steuern.
Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.
(4)	 Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5)	 Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.
(6)	 Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für
a)	 die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 

dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,
b)	 die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  

Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
c)	 die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  

Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d)	 die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten.

(7)	 Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12.	 Elektronische Kommunikation
Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13.	 Vergütung
(1)	 Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.
(2)	 Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14.	 Streitschlichtungen
Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

15.	 Anzuwendendes Recht
Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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